Ambulanter Pflegedienst Kieser GmbH 
1

2











«Adresse»

											8.12.2025
Entgelterhöhung und Ausbildungsumlage 2026
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Patienten, liebe Angehörige,
Mitarbeitende in der Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft leisten eine unverzichtbare Arbeit. Dafür sollen sie in Zukunft noch besser bezahlt werden. Die Bundesregierung hat mit dem „Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung“ dafür gesorgt, dass die Löhne und Gehälter von Mitarbeitenden in Pflegeeinrichtungen jährlich angepasst werden. Damit soll die Wertschätzung der Gesellschaft für diese wichtige Arbeit zum Ausdruck gebracht werden. Folge dieser politischen Entscheidung sind deutlich steigende Kosten für unsere Leistungen. Letztendlich        finanzieren Sie als Pflegebedürftige und Angehörige diese politisch gewollten Gehaltssteigerungen.
Die Leistungen der Pflegeversicherung, die wir für Sie erbringen, werden ebenso wie die Preise nach den gesetzlichen Regelungen mit den Pflegekassen und den Sozialhilfeträgern vereinbart. In Baden-Württemberg sind die Preise bei den ambulanten Pflegediensten größtenteils einheitlich. Auf Landesebene erfolgte mit Wirkung zum 01.01.26 eine Verständigung mit den Pflegekassen über neue Preie für die Pflegesachleistungen.
Die Steigerung der Preise beträgt 3,67 %. Bitte entnehmen Sie die genauen Preise der beigefügten Übersicht. Außerdem erhalten zeitnah einen neuen Kostenvoranschlag, dem Sie Ihren ab Januar geltenden Eigenanteil entnehmen können.
Nachstehend möchten wir Ihnen die Gründe für die anstehende Erhöhung erläutern.
Personalkosten
Seit September 2022 sind alle von den gesetzlichen Pflegekassen zugelassenen Pflegeeinrichtungen, und damit auch unser Pflegedienst, verpflichtet, die Mitarbeitenden nach gesetzlich vorgegebenen tariflichen oder tarifähnlichen Regelungen zu bezahlen. Die Ergebnisse von Tarifverhandlungen sind von daher für uns verpflichtend zu berücksichtigen und umzusetzen.


Sachkosten
Zusätzlich müssen wir auch einen Teil der inflationsbedingt gestiegenen Sachkosten auf unsere Preise umlegen. Auch im kommenden Jahr werden die Auswirkungen der Energiekrise und des leider anhaltenden Krieges in der Ukraine zu spüren sein und auf Landesebene erfolgte eine Berücksichtigung dieser Entwicklungen.
Bitte beachten Sie, dass diese Preiserhöhungen auch für Leistungen, die wir im Rahmen der Kostenerstattung (Verhinderungspflege gem. § 39 SGB XI und Entlastungsbetrag gem. § 45b SGB XI) für Sie erbringen, gelten.
Auch beim Ausbildungszuschlag (AFBW) gibt es für das kommenden Jahr eine Erhöhung:

	Grundlage
	Betrag
	Refinanzierung

	
	
	

	Ausbildungszuschlag nach dem Pflegeberufe-Reform-
Gesetz (AFBW) ab 01.01.26
	
2,20 € (bisher 1,74 €)
	Alle Hausbesuche mit Leistungen nach § 36 SGB XI (Pflegesachleistungen) pro Hausbesuch




Wie bisher erfolgt eine Berechnung des Ausbildungszuschlages nur bei den Pflegesachleistungen und weder bei der Verhinderungspflege noch beim Entlastungsbetrag. Alle Pflegedienste in Baden-Württemberg sind verpflichtet, an diesem Umlageverfahren teilzunehmen. Der Refinanzierungsbetrag (2,20 €) ist bei allen Pflegediensten in Baden-Württemberg identisch.
Wir bitten Sie, uns einen von Ihnen unterschriebenen Kostenvoranschlag nach Erhalt wieder auszuhändigen.
Sollten Sie ein Beratungsgespräch wünschen, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. Gerne stehen wir für ein persönliches Gespräch bereit.


Mit freundlichen Grüßen
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Annette Müller 				Maria Fernandez
Pflegedienstleitung 				Geschäftsführerin 


Anlage: Gebührenordnung ab 1.1.2026
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